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Gesetzgebungsverfahren zur Einführung einer 
pauschalen Beihilfe 
 

Der Senat hat am 19. Dezember 2017 den Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer pau-

schalen Beihilfe zur Flexibilisierung der Krankheitsvorsorge beschlossen und den Gesetzesentwurf 

der Bürgerschaft zugeleitet (Drucksache 21/11426). Der Gesetzesentwurf geht auf eine langjährige 

Forderung des DGB und seiner Gewerkschaften zurück. Der DGB hat deswegen die Entstehung des 

Gesetzesentwurfes konstruktiv und unterstützend begleitet.  

 

Zentrale Inhalte des Gesetzesentwurfes  
 

Der Gesetzesentwurf sieht die Schaffung einer neuen Form der Beihilfe als dienstrechtliche Rege-

lung vor. Entscheidet sich künftig eine neue Beamtin oder ein neuer Beamter für den Verbleib in 

der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) so kann sie oder er auf den klassischen Beihilfean-

spruch verzichten und erhält dafür vom Dienstherrn eine „pauschale Beihilfe“ in Höhe der Hälfte 

des nachgewiesenen Krankenversicherungsbeitrages. Alternativ kann er oder sie sich jedoch nach 

wie vor für das bisherige klassische Modell aus der Beihilfe und einer ergänzenden Versicherung 

in der privaten Krankenkasse (PKV) entscheiden. Als weitere Möglichkeit ist auch eine Vollversi-

cherung in der privaten Krankenversicherung denkbar. Es wird mit dem Gesetzesentwurf also die 

individuelle Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Systemen gestärkt.  

 

Die einmalige Entscheidung für ein System ist unwiderruflich. Ein Wechsel zwischen den Systemen 

ist nicht vorgesehen. Wer sich für die „pauschale Beihilfe“ entscheidet, kann über die GKV hinaus-

gehende Beihilfeleistungen nicht mehr geltend machen. Möglich ist jedoch nach wie vor in beson-

deren Ausnahmefällen eine zusätzliche Beihilfe zur Vermeidung von Härtefällen. Auch die Ansprü-

che auf eine amtsangemessene Alimentation im Krankheitsfall, auf Leistungen aus der Dienstun-

fallfürsorge oder aber auf Leistungen der Beihilfe im Pflegefall werden von der Entscheidung für 

die pauschale Beihilfe nicht berührt.  

 

Was bedeutet der Gesetzesentwurf für die bisherigen Beamtinnen 
und Beamten?  
 

Beamtinnen und Beamte, die bisher schon freiwillig in der GKV versichert waren und bisher den 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil selber gezahlt haben, können künftig alternativ zu den klas-

sischen Leistungen der Beihilfe einen Zuschuss des Dienstherrn in Form der pauschalen Beihilfe 

erhalten. Für alle anderen Beamtinnen und Beamten, die entweder Leistungen der Beihilfe oder 

der Heilfürsorge in Anspruch nehmen, ändert sich nichts. Es gibt im Regelfall keine Möglichkeit in 

die GKV zu wechseln. Auch Kürzungen oder Änderungen in den bisherigen Leistungen sind mit 

dem Gesetzesentwurf nicht verbunden.  
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Wie positioniert sich der DGB zu dem Gesetzesentwurf?  
 

Der Gesetzesentwurf geht auf eine langjährige Forderung des DGB und seiner Gewerkschaften 

zurück. Der DGB wird das Gesetzgebungsverfahren deswegen konstruktiv begleiten und den vor-

liegenden Gesetzesentwurf unterstützen. In seiner Stellungnahme an den Senat vom 1. September 

2017 hat der DGB den Gesetzesentwurf bereits ausdrücklich begrüßt.  

 

Der Gesetzesentwurf beendet die bestehende Benachteiligung von Beamtinnen und Beamten, die 

sich schon bisher freiwillig in der GKV versichert haben. Diese mussten bisher den Arbeitgeber- 

und den Arbeitnehmerbeitrag selber tragen, konnten ergänzend aber nur wenige Leistungen der 

Beihilfe in Anspruch nehmen. Dies stellt für die Betroffenen eine hohe finanzielle Belastung dar. 

Trotzdem sind aktuell ca. 2.400 Hamburgische Beamtinnen und Beamte freiwillig in der GKV ver-

sichert. Die zukünftige Möglichkeit einer pauschalen Beihilfe entlastet diese Beamtinnen und Be-

amten deutlich und schafft mehr Gerechtigkeit.  

 

Es ist aus Sicht des DGB vollkommen richtig und angemessen, den Beamtinnen und Beamten zum 

Zeitpunkt der Verbeamtung ein einmaliges Wahlrecht zwischen dem klassischen Modell aus PKV 

und Beihilfe und einer Mitgliedschaft in der GKV einzuräumen. Die Grenzen der Wahlmöglichkeit 

und des Wechsels zwischen den Systemen ergeben sich dabei sowohl aus der Notwendigkeit dau-

erhafter Mitgliedschaften als auch aus bundesrechtlichen Regelungen. 

 

Der DGB geht davon aus, dass das neue Modell der pauschalen Beihilfe vor allem für lebensältere 

Neuverbeamtete, Menschen mit Familie oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowie dauer-

haft in Teilzeit beschäftigte Beamtinnen und Beamte interessant sein wird. Insbesondere gegen-

über diesen Zielgruppen wird mit dem Gesetzesentwurf auch die Attraktivität des Berufsbeamten-

tums gestärkt.  

 

Der DGB wird sich deshalb auch intensiv dafür einsetzen, dass dieses Modell auch im Beamtenrecht 

des Bundes und anderer Länder verankert werden wird.  

 

Wie geht es nun weiter?  
 

Der Gesetzesentwurf des Senates liegt nun der Bürgerschaft zur Beratung und Beschlussfassung 

vor. Vorbehaltlich dieser Beratung und Beschlussfassung soll der Gesetzesentwurf zum 1. August 

2018 in Kraft treten. Erst ab diesem Zeitpunkt kann die pauschale Beihilfe in Anspruch genommen 

werden.  
 


